
BHE-Beitragsordnung 
 

 

1. Aufnahmebeitrag 

 Als Aufnahmebeitrag werden pauschal € 255,00 in Rechnung gestellt.  
 Das Mitgliedsunternehmen erhält die persönlichen Zugangsdaten zur internen 

BHE-Mitgliederseite der BHE-Homepage, eine CD-ROM mit den BHE-
Zeichensymbolen der präventiven Sicherheitstechnik sowie einen Satz BHE-
Logos. 

 
 
 
 

2. Mitgliedsbeitrag 

2.1. Berechnungsgrundlage ist die Mitarbeiterzahl der jeweiligen Mitgliedsfirma.  
 

2.2. Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 26. April 2024 wurde erstmals für das 
Geschäftsjahr 2025 folgende Beitragsregelung festgelegt: 

 
 

Zahl der Mitarbeiter 
im Unternehmen 

 

 

Mitgliedsbeitrag 
2025 

bis 10   € 0.764,001) 

11 bis 20 € 0.955,00 

21 bis 50 € 1.147,00 

51 bis 70 € 1.338,00 

71 bis 100 € 1.530,00 

101 bis 200 € 1.912,00 

201 bis 499 € 2.295,00 

500 bis 999 € 2.860,00 

ab 1.000 € 3.410,00 
 

1) Mitgliedsbetriebe bis 3 Mitarbeiter erhalten nach Zahlung ihres 
Jahresbeitrages einen Gutschein in Höhe von 100,- €/Jahr, mit dem 
sie Leistungen der BHE-Akademie-GmbH abfordern können.  

 

 

2.3. Der Mitgliedsbeitrag wird nach Rechnungsstellung sofort fällig. Bei Zahlungs-
verzug werden Verzugszinsen nach § 288 BGB berechnet. 

 

2.4. Zur Zahlung des vollen Jahresmitgliedsbeitrages ist auch verpflichtet, wer im 
Laufe eines Kalenderjahres die Mitgliedschaft verliert oder aufgibt.  

 

Vorläufigen Mitgliedern wird bei Kündigung gemäß Punkt 3.6.2 der Satzung der 
über den Kündigungsmonat hinaus gezahlte Beitrag erstattet. 

 

2.5. Wer nach dem 31. Januar eines Kalenderjahres die Mitgliedschaft erwirbt, zahlt 
für die verbleibenden Monate den Jahresbeitrag anteilig.  

 

2.6. In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag den 
Mitgliedsbeitrag stunden. 

 
 

 


